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Gutachten vom 27.06.2022 über ortsveränderliche Schießstätte des DSB 

Ing. Dieter Stiefel                       Pfaffenhofen, den 27.06.2022 

 

von der  Regierung  von  Oberbayern   Am Rain 3 
öffentlich  bestellter   und   beeidigter            85276 Pfaffenhofen 
Sachverständiger   für  die Sicherheit            Tel.: 08441/ 71053 
von nichtmilitärischen Schießanlagen   Mail: Stiefel.PAF@online.de 
 

 

 

Gutachten 
 

über die sicherheitstechnische Regelüberprüfung  
einer ortsveränderlichen Schießstätte 

des Deutschen Schützenbundes e.V. (DSB) 
am 22. Juni 2022 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Auftraggeber: 
 
Deutscher Schützenbund e.V. 
Lahnstr. 120 
 
65195 Wiesbaden 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 
Art der Schießstätte: ortsveränderliche Schießstätte 
 aufblasbarer mobiler Schießstand aus  

Delinova® - Gewebe Typ 200 
  
zuständige Behörde: Landeshauptstadt Wiesbaden – Amt 31 
 Postfach 3920 
 65029 Wiesbaden 
  
verantwortlicher Betreiber: DSB - Bundesgeschäftsführer 
 Jörg Brokamp 
 Lahnstr. 120 
 65195 Wiesbaden 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Datum der Auftragserteilung:  E- Mail DSB vom 17. 06.2022 
Datum der letzten Regelüberprüfung: 29. April 2016 
Datum der Besichtigung: 22. Juni 2022 
Datum der Erstellung des Gutachtens: 27. Juni 2022 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Das Gutachten besteht aus -14- Seiten mit 2 Anlagen. 
Es wird dem DSB - auch zur Weitergabe an die Waffenrechtsbehörde - per E-Mail 
als PDF –Datei zugeleitet. 
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Gutachten vom 27.06.2022 über ortsveränderliche Schießstätte des DSB 

Ing. D. Stiefel - Am Rain 3 - 85276 Pfaffenhofen 
Gutachten zur sicherheitstechnischen Regelüberprüfung der mobilen Schießstätte 

des DSB e.V. am 22.06.2022 

 

G U T A C H T E N 
 

zur sicherheitstechnischen Überprüfung eines ortsveränderlichen aufblasbaren 
Schießstandes des DSB durch den Unterzeichner am 22.06.2022 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 
1. Allgemeines  Seite    3 
 
2. Grundlagen des Gutachtens Seite    3 
2.1 gesetzliche Grundlagen Seite    3 
2.2 technische Grundlagen Seite    4 
2.3 Hinweis zur Nutzung der Schießstätte Seite    4 
 
3. Beschreibung der mobilen Schießstätte Seite    5 
3.1 Allgemeine Beschreibung Seite    5 
3.2 Ziele Seite    9 
3.3 zulässige Waffen- und Geschossarten Seite    9 
3.4 Aushänge  
 
4. Ergebnis der Überprüfung Seite  11 
 
5. Auflagen Seite  11 
5.1 sicherheitsbezogene Auflagen Seite  11 
6.2 anlagenbezogene Auflagen Seite  12 
5.3 zugelassene Waffen- und Geschossarten Seite  13 
 

 

Anlagen 

 

Hinweis. 

Das Gutachten wurde dem DSB als PDF – Datei zugeleitet; diese ist für den 

Betreiber und die Weitergabe an die Erlaubnisbehörde bestimmt. Eine Weitergabe 

des Gutachtens - auch auszugsweise - an Dritte ist nicht zulässig bzw. Bedarf der 

Zustimmung des Unterzeichners. 
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Ing. D. Stiefel - Am Rain 3 - 85276 Pfaffenhofen 
Gutachten zur sicherheitstechnischen Regelüberprüfung der mobilen Schießstätte 

des DSB e.V. am 22.06.2022 

 

1. Allgemeines 

 

Gemäß Auftrag des DSB wurden am 22. Juni 2022 auf der Gelände der 

Geschäftsstelle in 65195 Wiesbaden, Lahnstr. 120, ein aufblasbarer mobiler 

Schießstand System Müller bezüglich der sicherheitstechnischen sowie der 

schießtechnischen Anforderungen überprüft. 

 

Bei der Begehung der Schießstätte am 29. April 2016 waren anwesend: 

 

 

 

 

 

Zu dem mobilen Schießstand wird auf die letzte Gutachten des Unterzeichners 

vom 18.04.2010 sowie 30.04.2016 zur Regelüberprüfung bzw. das Erstgutachten 

vom 31.08.2003 verwiesen. 

 

 

2. Grundlagen des Gutachtens 

 

2.1 gesetzliche Grundlagen 

 

Für die Beurteilung von Schießstätten gelten die einschlägigen waffengesetzlichen 

Bestimmungen. Diese sind: 

 Waffengesetz (WaffG) i.d.F. vom 19.02.2020 (§ 27 Abs. 1 + § 27a Abs. 1 + 3) 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum WaffG (WaffVwV) vom 05.03.2012. 

 

Weiterhin liegt dem Unterzeichner der letzte Bescheid der Landeshauptstadt 

Wiesbaden vom 19.05.2016, Az. 310212/Ia, zum Betreiben einer 

ortsveränderlichen, aufblasbaren Schießstätte vor. 

 

Name Funktion 

Herr Garmeister als Vertreter des Betreibers 

Herr Böhme Hausmeister 

Unterzeichner als Schießstandsachverständiger 
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Ing. D. Stiefel - Am Rain 3 - 85276 Pfaffenhofen 
Gutachten zur sicherheitstechnischen Regelüberprüfung der mobilen Schießstätte 

des DSB e.V. am 22.06.2022 

 

2.2 technische Grundlagen 

 

Die sicherheitstechnischen Anforderungen, die aktuell an Schießstätten zu stellen 

sind, ergeben sich nach § 27a Abs. 3 WaffG i.d.F. vom 19.02.2020 aus den 

„Richtlinien für die Errichtung, die Abnahme und das Betreiben von 

Schießständen“ (Schießstandrichtlinien = SRL), die vom Bundesminister des 

Innern erstellt werden.  

 
Gemäß § 27a Abs. 3 Satz 5 WaffG sind die SRL in der jeweils aktuell geltenden 
Fassung anzuwenden. 
 

Bau- oder sonstige ordnungsrechtliche Bestimmungen werden in diesem 

Gutachten nicht ausdrücklich berücksichtigt. Es werden ausschließlich anlagen- 

bzw. schießstandbezogene sicherheitstechnische Belange überprüft. 

 

 

2.3 Hinweis zur Nutzung der Schießstätte 

 

Gemäß o.a. Bescheid der Landeshauptstadt Wiesbaden, Ziff. 2., waren auf der 

ortsveränderlichen Schießstätte u.a. zugelassen: 

„Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb der Geschosse 

kalte Treibgase Verwendung finden, als Lang- und Kurzwaffen mit 

entsprechenden Bleiprojektilen (bei einer Bewegungsenergie der Geschosse unter 

7,5 Joule“. 

Gemäß Mitteilung des DSB bei der Überprüfung soll diese Nutzung aus der 

Zulassung herausgenommen werden. 

 

Zukünftig soll die Anlage nur noch mit Armbrust als tragbarer Gegenstand gemäß 

Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 1.2.3 zum WaffG (siehe Nr. 27.1.1 

WaffVwV, 4. Absatz) mit einer maximalen Bewegungsenergie der Bolzen unter 7,5 

J und mit Bogen als sog. Recurvebogen mit einer maximalen Zugkraft < 20 lbs. 

(diese Nutzung ist waffenrechtlich nicht relevant) genutzt werden. 
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Ing. D. Stiefel - Am Rain 3 - 85276 Pfaffenhofen 
Gutachten zur sicherheitstechnischen Regelüberprüfung der mobilen Schießstätte 

des DSB e.V. am 22.06.2022 

 

3. Beschreibung der Schießstandes 

 

3.1 Allgemeine Beschreibung 

 

Die in den Vorgutachten bereits erfolgte ausführliche Beschreibung der 

ortsveränderlichen Schießstätte wird hier kurz wiederholt.  

 

Die transportable (ortsveränderliche) Schießstätte besteht aus einem mittels 

Gebläse aufblasbaren zeltähnlichem Gehäuse mit torbogenförmigen Profil. Die 

Stabilität der Anlage wird durch die aufgeblasenen runden textilen Elemente 

gewonnen, die einen Durchmesser von etwa 70 cm aufweisen. Die Felder 

zwischen den Rundelementen werden durch textilies Spezialgewebe (Delinova® 

200) abgedeckt. 

 

Bild 1: Übersichtsaufnahme der Schießstätte im Betrieb – Zustand am 22.06.2022 

 

Die Außenmaße betragen ca. 3,10 m (Höhe), 7,20 m (Länge) und 4 m (äußere 

Breite); die lichte Breite im Bereich der Schützenpositionen erlaubt 2 Positionen, 

wobei in der Praxis eine Aufsichtsperson nur einen (-1-) Schützen betreut. 

 

Aufgrund seiner bestimmungsgemäßen Nutzung handelt es sich um eine ortsver-

änderliche Schießstätte zum Schießen mit Schußwaffen zur Belustigung bzw. zur 
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Durchführung von sonstigen Schießsportübungen mit Schußwaffen (siehe 

Definition einer Schießstätte nach § 27 Abs.1 WaffG). 

 

Die Anlage ist bauartbedingt dazu bestimmt und geeignet, an verschiedenen 

Orten wiederholt aufgestellt und „zerlegt“ d.h. durch Ablassen der Luft für einen 

einfacheren Transport zusammengelegt zu werden (= ortsveränderliche 

Schießstätte) 

 

 

Bild 2: Biertisch als Ablage 

 

Als Brüstung dient bei Bedarf ein transportabler (Bier-)Tisch, der 80 cm hoch und 

oben 50 breit ist. Der Tisch muss so an den Schießraum gestellt werden, sodass 

sich die Vorderseite der Armbrüste bzw. die im Bogen eingelegten Pfeile innerhalb 

des ersten „Torbogens“ befinden. Ansonsten ist seitlich und hinter den Schützen 

bzw. dem Schützenstand eine Abschrankung /Absperrung mit Flatterband, 

Bierbänken oder dergleichen gegen ein unbeabsichtigtes Betreten dieses 

Bereiches vorzusehen. 
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Die Umfassung des Schießstandes besteht aus einem textilien Material, dass 

gemäß Hersteller in dem in der Anlage vorgelegten Produktdatenblatt als 

„Delinova® 200“ bezeichnet wird. Da die Seitenwände nicht immer plan auf dem 

Boden aufsitzen, befindet sich innen vorne in Schussrichtung gesehen eine 

Bodenplane; auf diese Weise wird in diesem Bereich die äußere Sicherheit 

gewährleistet. 

 

Die Abschlusswand (Rückwand) besteht aus dem bereits genannten textilen 

Gewebe, das grundsätzlich für eine punktförmige Belastung durch einzelne Pfeile 

bzw. Bolzen nicht als vollkommen als durchschusssicher - auch aufgrund eigener 

Schießversuche - einzustufen ist (Alterung des Materials?). 

 

Die Rückwand allein nicht als durch-

schusssicherer Abschluss der 

Schieß- bahn dienen. 

 

Grundsätzlich sollte der Schießstand 

so aufgestellt werden, dass sich 

hinter der Rückwand keine Personen 

befinden; vorzugsweise ist ein 

Aufstellen vor einer Hauswand etc. 

vorzusehen. Die Abschlusswand ist 

aber keinesfalls allein auf eine 

punktförmige Belastung ausgelegt, 

sondern muss verstärkt werden. 

                Bild 3: Rück(Abschluss-)wand 

 

Innen vor der Plane muss nicht nur jeweils ein Bolzen- bzw. Pfeilfang (Ziele) 

vorgesehen werden, sondern es ist ein zusätzliches Bolzen- bzw. Pfeilfangnetz 

angebracht werden. Ein solches Pfeilfangnetz ist vorhanden; es wurde am 

22.06.2022 mit den vorhandenen Armbrust und Bogen auf seine 

Durchschusssicherheit geprüft. Hierbei ergaben sich keine Beanstandungen. 

Dieses grüne Netz muss vollflächig innen an der Rückwand (siehe Bild 4) 

angebracht werden. 
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Bild 4: Ansicht innen mit Schießbahnabschluss 

 

Bei der Überprüfung am 22.06.2022 konnte das Netz nur provisorisch an der 

Rückwand abgehängt werden (siehe Bild 4). Das Netz sollte nicht nur die gelbe 

Plane der Rückwand (siehe Bild 3), sondern auch den umlaufenden blauen Wulst 

abdecken. Entsprechende Montagevorrichtungen für die Anbringung des Netzes 

sind vom DSB im Zusammenhang mit der ortsveränderlichen Schießstätte 

bereitzustellen. Die Montage des Pfeil- bzw. Bolzenfangnetzes ist in der 

Betriebsanweisung ausdrücklich (mit Bild) aufzunehmen. Dies wurde bei der 

Überprüfung mit dem Vertreter des Betreibers im Detail besprochen. 
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3.2 Ziele 

 

Bei der Nutzung mit Armbrust findet ein Holzrahmengestell mit einer dünnen 

Sperrholzplatte zum Anbringen der Scheiben Verwendung (siehe Bild 5). Ober- 

und unterhalb der dünnen zur Scheibenaufnahme bestimmten Sperrholzplatte 

befinden sich Bekleidungen mit Weichfasermatten, die mit Schrauben von hinten 

befestigt werden. 

 

 

                     Bild 5: Ziel für Armbrust                                     Bild 6: Scheibenauflage für Bogen 

 

Beim Schießen mit Bogen wird eine übliche Scheibenauflage für Bolzen mit einem 

Holzgestell verwendet (siehe Bild 6). 

 

 

3.3  Zulässige Waffen- und Geschossarten 

 

Auf der Schießstätte mit wird 

einmal mit Armbrust als tragbarer 

Gegenstand, der nach Anlage 1 

Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 Nr. 

1.2.3 zum WaffG den Schuss-

waffen gleichgestellt ist, sowie 

entsprechender Bolzen genutzt. 

         Bild 7: verwendete Armbrust „Hobby Tell“ 
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Das Spannen der Armbrust und das Einlegen der Bolzen erfolgt ausschließlich 

durch die Bedienungspersonen. 

 

Nach eigenen Messungen liegt bei der zur Verwendung kommenden „Hobby - 

Tell“ – Armbrust der Firma Lothar Walther die maximale Bolzengeschwindigkeit  

bei 28 m/s; hieraus errechnet sich über die Bolzenmasse von 12,9 g eine 

Bewegungsenergie von ~ 5 Joule. 

 

Beim Schießen mit Bogen findet 

derzeit ein Recurvebogen „Lyons“ mit 

22 Zoll Länge und einer maximalen 

Zugkraft < 20 lbs Verwendung. 

 

Ein geeigneter Unterarmschutz beim 

Schießen mit Bogen für den 

Schützen*in ist vorhanden und muss 

zwingend Verwendung finden (siehe 

Bild 8 links). 

               Bild 8: verwendeter Bogen 

 

Hinweis: Bei einer Neubeschaffung eines Bogens wird vom Unterzeichner ein 

Recurvebogen mit einer Bogenlänge von 40 bis 50 Zoll, einem Zuggewicht von ~ 

10 lbs und ein Auszug von 24 Zoll empfohlen. 

 

 

3.5 Aushänge, Sonstiges 

 

In einer Schießstätte sind Aushänge vorzusehen, aus denen hervorgehen 

 die jeweils verantwortliche Aufsichts(Bedienungs-)person 

 die jeweils zulässigen Waffen- und Geschossart 

 aktuelle Sicherheitsbestimmungen (Schießordnung). 

 

Die Aushänge sind an gut sichtbarer Stelle im Bereich der Schützenpositionen zu 

befestigen.
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4.  Ergebnis der Überprüfung 

 

Die Überprüfung der Schießstätte durch den Unterzeichner am 22.06.2022 hat 

ergeben, dass die Anlage wie besichtigt geringe Mängel aufweist. 

 

Gegen das weitere Betreiben des transportablen Schießstandes als ortsveränder-

liche Schießstätte auf der Grundlage einer Erlaubnis gemäß § 27 Abs.1 WaffG 

bestehen - unter Beachtung der in Pkt. 5.1 des Gutachtens genannten Auflagen-

vorschläge - aus sicherheitstechnischer Sicht keine Bedenken.  

 

Beim Aufstellen an verschiedenen Orten ist darauf zu achten, dass die Vorgaben 

dieses Gutachtens eingehalten werden. Vor der Abschlusswand muss immer ein 

eine vollflächige textile Abhängung mit einem Pfeil- bzw. Bolzenfangnetz 

vorgesehen werden. 

 

Dieses Gutachten gilt nur für den Betrieb der Anlage im dokumentierten 

Zustand zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung. Sie wird ungültig, sofern an 

der Schießstätte bauliche Veränderungen (mit Ausnahme von Maßnahmen 

zur Mängelbeseitigung) vorgenommen, die Art der zulässigen Ziele oder 

deren Positionen verändert sowie andere Waffenarten oder Geschosse 

verwendet werden. 

 

 

 

5. Auflagen 

 

5.1 Sicherheitsbezogene Auflagen 

 

Für ein Weiterbetreiben des am 22.06.2022 beurteilten transportablen 

Schießstandes werden aus sicherheitstechnischer Sicht der örtlich zuständigen 

Behörde folgende Auflagen vorgeschlagen: 
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5.1.1 Beim Aufstellen des transportablen Schießstandes sind die Vorgaben 

dieses Gutachtens zu beachten. Weitere sicherheitstechnische Auflagen 

bezogen auf den jeweiligen Aufstellungsort sind nicht erforderlich. 

 

5.1.2 Vor der Plane des Schießbahnabschlusses ist innen zusätzlich eine 

vollflächige textile Abhängung mit einem geeigneten Geotextil oder 

Pfeilfangnetz vorzusehen. 

 

5.1.3 Die Brüstung (Schießtisch) muss so in den Schießraum gestellt werden, 

dass sich beim Laden die Mündung der Waffen bzw. Vorderseite der 

Armbrüste innerhalb des Schießraums befinden. 

 
5.1.4 Hinter den Schützenständen muss eine Absperrung zum Zuschauerbereich 

vorhanden sein. 

 

5.1.5 Beim Schießen mit Armbrust bzw. Bogen muss bei Minderjährigen das 

Spannen des Bogens und das Einlegen des Bolzens bzw. Pfeils immer 

durch die verantwortliche Aufsichtsperson erfolgen. 

 

 

 

5.2 Anlagenbezogene Auflagen 

 

5.2.1  Es darf auf maximal zwei (2) Schützenpositionen geschossen werden. 

 

5.2.2  Es darf nur im stehenden Anschlag geschossen werden. Die vorgegebenen 

Schützenpositionen hinter der Brüstung sind einzuhalten. 

 

5.2.3 Es darf nur mit den zugelassenen Waffen und Projektilen (Bolzen bzw. 

Pfeile) geschossen werden. Die zugelassenen Waffen- und Geschossarten 

sind den jeweiligen Aufsichtspersonen und Nutzern auf geeignete Weise, 

vorzugsweise durch einen deutlich sichtbaren Aushang, bekanntzugeben. 
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5.2.4 Der Schütze ist durch einen augenfälligen Anschlag sowie durch 

persönliche Ansprache darauf hinzuweisen, dass erst dann geschossen 

werden darf, wenn niemand, insbesondere keine Bedienungs- bzw. 

Aufsichtsperson, gefährdet ist. 

 

5.2.5 Die Schießbahnen dürfen z.B. bei Störungen und zum Einsammeln der 

Bolzen bzw. Pfeile erst dann auf Weisung der Aufsichtspersonen betreten 

werden, wenn alle genutzten Waffen abgeschossen und abgelegt worden 

sind. 

 

5.2.6 Während des Schießens dürfen sich unbeteiligte Personen nicht im Bereich 

des Schützenstandes (Bereich zwischen Brüstung und rückwärtiger 

Absperrung) aufhalten; es dürfen sich hier nur die Schützen und die 

verantwortliche Aufsichtsperson bzw. Bedienungsperson befinden. 

 

5.2.7 Die Aufsichtsperson hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die 

anwesenden Schützen durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren 

verursachen und die Betriebsanweisungen eingehalten werden. 

 

 

 

5.3 Zugelassene Waffen- und Geschossarten 

 

Die zugelassenen Waffen- und Geschossarten, die in der gegenständlichen 

Schießstätte genutzt werden dürfen, lassen sich wie folgt definieren: 

 

5.3.1 Es darf nur mit folgenden zugelassenen Waffen- und Geschossarten 

geschossen werden: 

 

a) “Armbrust” 

 als tragbarer Gegenstand gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 

  Nr. 1.2.3 zum WaffG.  
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Es sind vorzugsweise Armbrüste des Fabrikats „Walther“ Modell 

„Hobby Tell“ (siehe Anlagen 1 + 2) zu verwenden, bei denen die 

maximale Bewegungs-energie der Bolzen deutlich unter 7,5 Joule liegt. 

 

5.3.2       Bogen 

Pfeil und Bogen unterliegen nicht dem WaffG. 

 

Aus Gründen der inneren und äußeren Sicherheit des mobilen 

Schießstandes z.B. zum Schutz der Textilumschließung vor 

Beschädigungen sowie der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass beim 

Schießen mit Pfeil und Bogen ebenfalls geeignete Vorrichtungen zum 

Auffangen der Pfeile verwendet werden müssen. Die Verwendung von 

Compoundbögen ist untersagt, Recurvebögen dürfen nur mit einer 

maximalen Zugkraft von 20 lbs genutzt werden. 

 

Hinweis:  

Auf die entsprechenden Auflagen aus den Vorgutachten, die weiter-hin 

einzuhalten sind, wird ausdrücklich verwiesen. 

Der Betreiber hat zu der Schießstätte eine entsprechende Betriebsanweisung zu 

verfassen, die einem Leihnehmer mitgeben ist. 

 

 

Für das Gutachten 
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Anlage 1: Firmenprospekt „Hobby Tell“ 
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Anlage 2: Bedienungsanleitung „Hobby – Tell“ 

 


